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ANFRAGE 

der Abgeordneten Öllinger, Freundinnen und Freunde 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend die Aussagen des ehemaligen FPÖ-Funktionärs und Gerasdorfer Gemeinderates 
Kommerzialrat Ing. Walter Grammanitsch 

In mehreren Zeitungen wurde berichtet, daß der ehemalige FPÖ-Funktionär und 
Gerasdorfer Gemeinderat Kommerzialrat Ing. Walter Grammanitsch in einem Gespräch mit 
einem Journalisten die Existenz von Gaskammern in den nationalsozialistischen 
Konzentrations- und Vernichtungslagern zur Ermordung von Menschen geleugnet und die 
KZ als Arbeitslager bezeichnet hat. 
Weiters behauptete Grammanitsch, daß die Juden den Holocaust für ihre Zwecke ausnützen 
würden. Laut dem von der FPÖ - Ortsgruppe Gerasdorf herausgegebenen Blatt 
"Gerasdorfer Blaulicht", Folge 7/ August 1995 hat Grammanitsch als Folge seiner 
Äußerungen sein Gemeinderatsmandat und seine Funktion in der Bezirksleitung der 
Gerasdorfer Freiheitlichen zurückgelegt. Ohne irgendeine Kritik an Grammanitsch f 
Aussagen zu üben, wird in dieser FPÖ-Publikation auch betont, daß die laut Grammanitsch 
in einem Vieraugengespräch getätigten Äußerungen entgegen der Vereinbarung mit dem 
Journalisten veröffentlicht wurden und er sich aufgrund seiner Leistungen für die 
Marktgemeinde Gerasdorf wahrlich einen anderen Abgang verdient hätte. Da die von 
Walter Grammanitsch getätigten Aussagen unserer Meinung nach auch gegen das 
Verbots gesetz verstoßen, 

stellen die unterfertigten Abgeordneten daher folgende 

ANFRAGE: 

1. Sind Ihnen die vom ehemaligen FPÖ-Funktionär Walter Grammanitsch getätigten und in 
mehreren Zeitungen kolportierten Aussagen zu den NS-Verbrechen bekannt? 

2. Hat die dafür zuständige Staatsanwaltschaft gegen Walter Grammanitsch ein Verfahren 
wegen NS - Wiederbetätigung eingeleitet? 
Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, in welchem Stadium befindet sich das Verfahren? 
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3. Wie beurteilen Sie diese Aussagen bzw. ist Ihrer Meinung nach hier der Tatbestand der 
NS - Wiederbetätigung gegeben? 
Wenn nein, warum nicht? 
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